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A. Prüfungsauftrag 
 
 
Die Geschäftsführung der 

 
Bodensee-Stiftung - Internationale Stiftung für Natur und Kultur  

 
mit Sitz in Radolfzell, nachfolgend auch „Bodensee-Stiftung“ oder „Stiftung“ genannt, hat uns beauf-
tragt, den Jahresabschluss der Stiftung zum 31.12.2024 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden 
Buchführung nach berufsüblichen Grundsätzen zu prüfen sowie über das Ergebnis unserer Prüfung 
schriftlich Bericht zu erstatten. 
 
Es handelt sich um eine freiwillige Prüfung. 
 
Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren 
Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 
 
Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden 
Bericht, der in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Ab-
schlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.) erstellt wurde. 
 
Der Bericht enthält in Abschnitt B. die Wiedergabe des Bestätigungsvermerks. Die Prüfungsdurch-
führung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten C. und D. im Einzelnen dargestellt. 
Abschnitt E. enthält unsere Schlussbemerkung. 
 
Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz (Anlage I) und 
der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2024 (Anlage II) beigefügt. Die 
rechtlichen und steuerlichen Verhältnisse haben wir in der Anlage III dargestellt.  
 
Auftragsgemäß haben wir zusätzlich zu dem Prüfungsbericht einen gesonderten Erläuterungsbe-
richt erstellt. Darin sind weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz 
enthalten. 
 
Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, 
sind die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften i. d. F. vom 01.01.2024 vereinbart, die als Anlage diesem Prüfungsbericht beigefügt sind. 
 
Der vorliegende Prüfungsbericht ist an das Präsidium der Stiftung gerichtet. 
 
Dem Präsidium wurden vier Exemplare des Prüfungsberichtes übergeben. 
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B. Grundsätzliche Feststellungen 
 
I.  Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 
 
 
Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 
31.12.2024 der Bodensee-Stiftung - Internationale Stiftung für Natur und Kultur, 78315 Radolfzell 
unter dem Datum vom 30.06.2025 den folgenden, uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, 
der hier wiedergegeben wird: 
 
 

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

 
 
An die Bodensee-Stiftung - Internationale Stiftung für Natur und Kultur, 78315 Radolfzell 
 
VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 
 
Prüfungsurteil 

 
Wir haben den Jahresabschluss der Bodensee-Stiftung - Internationale Stiftung für Natur und Kultur, 
Radolfzell - bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Stiftung zum 31.12.2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäfts-
jahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024. 
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 
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Grundlage für das Prüfungsurteil 

 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Stiftung un-
abhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise aus-
reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu die-
nen. 
 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 

 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli-
chen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Ver-
treter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von 
dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) 
oder Irrtümern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit der Stiftung zur Fortführung der Stiftungstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie 
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Stiftungstätigkeit, so-
fern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Stiftungstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss bein-
haltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlun-
gen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise er-
wartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab-
schlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darüber hinaus 
 

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter 
– falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als Reakti-
on auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Ver-
stöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-
rende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

· erlangen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Stiftung abzugeben. 

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestell-
ten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
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· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Stiftungstätigkeit sowie, auf 
der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusam-
menhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit 
der Stiftung zur Fortführung der Stiftungstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls die-
se Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen un-
sere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass die Stiftung ihre Stiftungstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

· beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung vermittelt. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 
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C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 
 
 
Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31.12.2024 sowie 
die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung. 
 
Die Geschäftsleitung der Stiftung ist für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten internen Kon-
trollen sowie für die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die von den 
Vertretern der Stiftung vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer 
freiwilligen Prüfung zu beurteilen. 
 
Die Prüfungsarbeiten haben wir mit Unterbrechungen in den Monaten April bis Juni 2025 in den 
Geschäftsräumen der Stiftung in Radolfzell und in unseren Büroräumen in Konstanz durchgeführt. 
Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichtes.  
 
Ausgangspunkt unserer Prüfung war der geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk vom 05.06.2024 versehene Vorjahresabschluss zum 31.12.2023. 
 
Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege sowie das Akten- und 
Schriftgut der Stiftung. 
 
Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von den Vertretern der 
Stiftung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden. 
 
Ergänzend hierzu hat uns die Geschäftsführung der Stiftung in der berufsüblichen Vollständigkeits-
erklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss 
alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen be-
rücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht 
und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind. 
 
Bei der Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB 
und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beach-
tet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert - jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf 
eine Unterschlagungsprüfung - so angelegt, dass wir Unregelmäßigkeiten und Verstöße gegen die 
gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung wesentlich auswirken, hätten 
erkennen müssen. 
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Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer 
vorläufigen Lageeinschätzung der Stiftung und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde. Die Einschätzung basierte insbesondere 
auf Erkenntnissen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, 
Stiftungsstrategie und die daraus resultierenden Geschäftsrisiken sind aus der Prüfung des Vorjah-
resabschlusses, aus Gesprächen mit dem Präsidium und den Mitarbeitern der Stiftung bekannt. 
 
Aus der Prüfungsplanung ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte: 
 
· Laufende Projekte (Ansatz und Bewertung) 
 
· Erhaltene Anzahlungen (Ansatz und Bewertung) 
 
Das interne Kontrollsystem der Stiftung ist entsprechend der Größe der Organisation in den rech-
nungslegungsrelevanten Bereichen der Stiftung ausgeprägt. Die internen Kontrollen werden im We-
sentlichen von dem Präsidium wahrgenommen. Aufgrund dessen haben wir im Rahmen unseres 
risikoorientierten Prüfungsansatzes unsere Prüfungshandlungen weitgehend auf aussagebezogene 
Prüfungshandlungen beschränkt. Diese haben wir überwiegend durch analytische Prüfungshand-
lungen (Plausibilitätsbeurteilungen) oder durch stichprobenweise Überprüfung von Geschäftsvorfäl-
len/Beständen (Belegprüfung) vorgenommen. 
 
Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren 
Arbeitspapieren festgehalten. 
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D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 
 
I.  Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 
 
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 
 
 
Die Finanz- und Lohnbuchhaltung wird unter Verwendung der Standardsoftware ,,Microsoft Dyna-
mics NAV 2013“ sowie ,,Lexware Professional“ geführt. Die Anlagenbuchhaltung erfolgt mittels Excel-
Dateien. 
 
Die Organisation der Buchführung ermöglicht die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete 
Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das Be-
legwesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der ge-
prüften Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während des gesamten Geschäftsjahres ordnungs-
gemäß geführt. 
 
Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer 
ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss. 
 
Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen  
(einschließlich Belegwesen) nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließ-
lich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Bean-
standungen.  
 
 
2. Jahresabschluss 
 
 
Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde grundsätzlich nach den handelsrechtlichen 
Vorschriften der §§ 238 ff. HGB aufgestellt. Auf die Erstellung eines Anhangs wurde verzichtet. 
 
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weite-
ren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach dem Schema des § 266 
Abs. 2 und 3 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde unter Berücksichtigung der Stiftungstä-
tigkeit aufgestellt. Dabei wurden die Vorgaben der IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: Rech-
nungslegung von Stiftungen (IDW RS HFA 5, Stand 06.12.2013) sowie die IDW Stellungnahme zur 
Rechnungslegung: Besonderheiten der Rechnungslegung Spenden sammelnder Organisationen 
(IDW RS HFA 21, Stand 11.03.2010) weitgehend umgesetzt. 
 
Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften 
einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab keine Beanstan-
dungen. 
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II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 
 
 
1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses  
 
 
Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt, d. h. als Gesamtaussage des Jah-
resabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz und Gewinn- und Verlustrech-
nung ergibt, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage der Stiftung vermittelt 
(§ 264 Abs. 2 HGB). 
 
 
2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen 
 
 
In dem Jahresabschluss der Stiftung werden insbesondere die nachfolgend angeführten Bewer-
tungsgrundlagen angewendet. Es werden nur wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
bzw. für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden wesentliche Faktoren sowie 
gegebenenfalls gegenüber dem Vorjahr vorgenommene wesentliche Änderungen der Bewertungs-
grundlagen erläutert. 
 
Vorräte 
 
In den Vorräten werden angefangene Projekte ausgewiesen, die über einen längeren Zeitraum lau-
fen und für die die Stiftung projektgebundene Zuschüsse von verschiedenen Partnern erhält. Da die 
Stiftung die erhaltenen Zuschüsse für die entsprechenden Projekte verwenden muss und die Projek-
te in der Regel nicht mit Gewinn abgeschlossen werden, werden die Vorräte auf Basis der tatsächlich 
angefallenen Kosten für das jeweilige Projekt ermittelt. 
 
Eigenkapital 
 
Der Ausweis des Eigenkapitals erfolgt mit den Positionen Stiftungskapital und Rücklagen. Das Stif-
tungskapital enthält das Errichtungskapital in Höhe von € 30.677,51. Die Rücklage beinhaltet aus-
schließlich die Position ,,Freie Rücklagen“. 
 
Noch nicht verbrauchte Spenden und Zuwendungen 
 
In dieser Position werden die nicht zweckgebundenen Spenden und Zuwendungen, die nicht ver-
braucht wurden, ausgewiesen. Die Ermittlung der noch nicht verbrauchten Spenden und Zuwen-
dungen erfolgt in einer Nebenrechnung auf Basis der Kostenstellenauswertung nach Verteilung der 
allgemeinen Verwaltungskosten auf die einzelnen Kostenstellen.  
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Rückstellungen 
 
Für Urlaubsverpflichtungen sowie die Jahresabschlusskosten und Buchhaltungskosten wurden, wie 
in den Vorjahren, Schätzbeträge zurückgestellt. 
 
Verbindlichkeiten 
 
Unter den Verbindlichkeiten werden im Wesentlichen erhaltene Anzahlungen, Verbindlichkeiten aus 
Projektzuschüssen und Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckentsprechenden verbrauchten Spen-
den und Zuwendungen ausgewiesen. Die erhaltenen Anzahlungen werden entsprechend des Geld-
einganges für die in den Vorräten enthaltenen laufenden Projekte ausgewiesen. Für die Ermittlung 
der ,,Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckentsprechend verbrauchten Spenden und Zuwendun-
gen“ werden analog der ,,Noch nicht verbrauchten Spenden und Zuwendungen“ in einer Neben-
rechnung die allgemeinen Verwaltungskosten auf die einzelnen Kostenstellen verteilt. Bei einer nach 
der Verteilung der allgemeinen Verwaltungskosten verbleibenden Überdeckung der Kostenstelle 
werden dann die noch nicht verbrauchten Mittel in der Position ,,Noch nicht zweckentsprechend 
verbrauchten Spenden und Zuwendungen“ ausgewiesen. 
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Anlagen 
 
 
 
 
 Bilanz zum 31.12.2024 Anlage   I 
 
 
 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2024 Anlage  II 
 
 
 Rechtliche Verhältnisse Anlage  III 
 
 
 
 
 Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer 
 und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 

PDF-E
xe

mpla
r



PDF-E
xe

mpla
r



EUR EUR EUR EUR
Erträge aus satzungsgemßer Betätigung

1. Spenden und Zuwendungen
a) allgemeine Spenden und Zuwendungen

im Geschäftsjahr zugeflossene
Spenden und Zuwendungen 32.184,15 32.184,15
längerfristig gebundene Spenden
und Zuwendungen -1.154,10 1.620,19
Ertrag aus Spendenverbrauch des Geschäftsjahres 31.030,05 33.804,34

b) zweckegebundene Spenden und Zuwendungen

im Geschäftsjahr zugeflossene
Spenden und Zuwendungen 1.792.480,38 1.023.837,88
Verbrauch im Vorjahr zugeflossener
Anzahlungen 3.697.318,83 3.378.039,63
noch nicht verbrauchte Anzahlungen
des Geschäftsjahres -4.582.842,59 -3.697.318,83
Ertrag aus Spendenverbrauch des Geschäftsjahres 906.956,62 704.558,68

2. Einnahmen Zweckbetrieb 235.293,95 324.223,33

3. Sonstige Einnahmen und Erträge
a) Zins- und Vermögenserträge 8.666,68 0,00
b) Sonstige Erträge 590,00 18.968,88

9.256,68 18.968,88

Summe Erträge 1.182.537,30 1.081.555,23

Aufwendungen aus satzungsgemßer Betätigung

Projekt- und Personalaufwand 937.536,93 925.929,31
Sonstige Aufwendungen
Allgemeine Verwaltung für Zweckbetrieb 38.298,14 48.692,71
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,83 0,00
Abschreibungen 4.463,17 8.521,41
Ertragsteuern 0,00 0,00

Summe Aufwendungen 980.299,07 983.143,43

Jahresergebnis vor Mittelverwendung 202.238,23 98.411,80
Entnahme/ Zuführung in freie Rücklagen -202.238,23 -98.411,80

0,00 0,00

01.01. bis 31.12.2024 Vorjahr

Bodensee-Stiftung - Internationale Stiftung für Natur und Kultur
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2024
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Bodensee-Stiftung - Internationale Stiftung Natur und Kultur, Radolfzell  Anlage III 

 
 
 

Rechtliche Verhältnisse 
 
 

Firma Die Stiftung wird unter dem Namen 
 
 Bodensee-Stiftung - Internationale Stiftung für Natur und Kultur 
 
 geführt. Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts. 
 
 

Sitz ist Radolfzell.  
 
 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

Zweck Förderung von Aktivitäten zur Erhaltung und Entwicklung von Natur, Land-
schaft und natürlichen Ressourcen – insbesondere durch die Förderung 
nachhaltiger Wirtschaftsformen – vornehmlich, aber nicht ausschließlich in 
der internationalen Bodenseeregion. 

 
 

Organe Organe der Stiftung sind das Präsidium (Vorstand) und der Umweltrat Bo-
densee. 

 
 

Vertretung Die Stiftung wird gerichtlich und außergerichtlich vom Präsidenten und Vi-
zepräsidenten vertreten. Zu Geschäftsführern sind Herr Volker Kromrey 
und Herr Patrick Trötschler bestellt. 

 
 

Grundlagen der 
Besteuerung Es liegt ein Freistellungsbescheid zur Körperschaftsteuer und Gewerbesteu-

er vor. 
 
 

Vorangegangener 
Jahresabschluss In der Präsidiumssitzung wurde der Jahresabschluss und der Prüfungsbe-

richt 2023 besprochen und das Präsidium wurde für das Jahr 2023 ein-
stimmig entlastet. 
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1.	 Geltungsbereich
(1)	 Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.
(2)	 Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu.

2.	 Umfang und Ausführung des Auftrags
(1)	 Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein  
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.
(2)	 Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei  
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.
(3)	 Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
ßenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflich-
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3.	 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
(1)	 Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2)	 Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4.	 Sicherung der Unabhängigkeit
(1)	 Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen.
(2)	 Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 
die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden 
wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5.	 Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6.	 Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers
(1)	 Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers  
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.
(2)	 Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und 
die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7.	 Mängelbeseitigung
(1)	 Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.
(2)	 Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
(3)	 Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten 
und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers 
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8.	 Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz
(1)	 Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstän-
de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 
dieser Schweigepflicht entbindet.
(2)	 Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9.	 Haftung
(1)	 Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB.
(2)	 Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der 
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht 
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1  
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3)	 Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
stehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
(4)	 Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne 
Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in 
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.
(5)	 Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-
per oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers  
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.
(6)	 § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10.	 Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge
(1)	 Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  
Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit 
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
(2)	 Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3)	 Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11.	 Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen
(1)	 Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2)	 Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.
(3)	 Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a)	 Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-

gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b)	 Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c)	 Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d)	 Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 

Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e)	 Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 

unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4)	 Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5)	 Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.
(6)	 Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
a)	 die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 

dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b)	 die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  

Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c)	 die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  

Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d)	 die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7)	 Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12.	 Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13.	 Vergütung
(1)	 Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.
(2)	 Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14.	 Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15.	 Anzuwendendes Recht
Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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